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Schweizerische humoristisch-satirische Wochenschrift
Gegründet 1875 - 106. Jahrgang

Ritter Schorsch

Schlafen verboten,
schnarchen sowieso

Auf der Wache darf man nicht
schlafen. Das habe ich vor vielen Jahren als
Rekrut gelernt, und es schien mir
einleuchtender als manches, was man mir
damals sonst noch beibrachte, die minutiöse

Ausrichtung meiner Zahnbürste zum
Beispiel im Rahmen der Zimmerordnung.
Unsere Augen müssen aufgerissen und
die Ohren gespitzt sein, wenn sich der
Feind über die Kuppe schiebt.

Am Lenkrad seines Wagens darf man
ebenfalls nicht schlafen. Einen alten
Freund, der dies dennoch tat, habe ich
unlängst im zuständigen Spital aufgesucht.
Es liess sich unschwer konstatieren, dass

er vor seinem Nickerchen besser
ausgesehen hat.

Auch in den Bibliotheken der
englischen Grafschaft Berkshire darf man
nicht schlafen. Dies ist unlängst verfügt
worden, und die entsprechenden Schilder
sind bereits angebracht. Darauf heisst es,
frei in schweizerisches Amtsdeutsch

und auf unsere Währung übertragen:
«Schlafen verboten. Zuwiderhandelnde
werden mit einer Busse von mindestens
70 Franken belegt.» Zu diesem Preis kann
man in einem hübschen Hotel
übernachten.

Der Grafschaftsrat von Berkshire sah
sich zu seiner drakonischen Massnahme
veranlasst, weil in jüngster Zeit immer
bewegter Klage darüber geführt wurde,
dass manche Plätze in den öffentlichen
Leseräumen von Schläfern besetzt waren.
Die angedrohte Busse ist hart, aber
plausibel, und offen bleibt eigentlich nur
die Frage, weshalb sie nicht fix, sondern
flexibel ausgefällt wird - die Rede geht ja
von «mindestens 70 Franken».

Der Grafschaftsrat, denke ich mir,
hat sich von der Einsicht leiten lassen,
schlafen und schlafen brauche keineswegs
dasselbe zu sein. Kräftige Schnarcher
zum Beispiel sollen zu erhöhter Busse
wachgerüttelt werden, dröhnende schulden

einen nochmals gesteigerten Zuschlag.
Das ist aktiver Lärmschutz. Während ich
ihn registriere, setzt unten auf der Strasse
das Stakkato des Pressluftbohrers wieder
ein.
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